12. FEBRUAR 2025 - Ministerieller Erlass zur Abänderung des Ministeriellen Erlasses vom 1. Juli 2017 zur Ausführung des Königlichen Erlasses vom 19. April 2014 über die Erhebung und die Hinterlegung eines Geldbetrags bei der Feststellung der Verstöße in Sachen Straßenverkehr hinsichtlich der Zahlung mit Bank- oder Kreditkarte im Internet


(Belgisches Staatsblatt vom 11. September 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ


12. FEBRUAR 2025 - Ministerieller Erlass zur Abänderung des Ministeriellen Erlasses vom 1. Juli 2017 zur Ausführung des Königlichen Erlasses vom 19. April 2014 über die Erhebung und die Hinterlegung eines Geldbetrags bei der Feststellung der Verstöße in Sachen Straßenverkehr hinsichtlich der Zahlung mit Bank- oder Kreditkarte im Internet


		Die Ministerin der Justiz,


	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 14. März 2006 zur Ausführung von Artikel 44/11/11 des Gesetzes vom 5. August 1992 über das Polizeiamt im Rahmen der Mitteilung bestimmter Daten an bpost im Hinblick auf die administrative Bearbeitung der sofortigen Erhebungen, zuletzt abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 28. Juni 2017;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 19. April 2014 über die Erhebung und die Hinterlegung eines Geldbetrags bei der Feststellung der Verstöße in Sachen Straßenverkehr, zuletzt abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 22. September 2024, des Artikel 9 Nr. 3 und des Artikels 12 Nr. 2;

	Aufgrund des Ministeriellen Erlasses vom 1. Juli 2017 zur Ausführung des Königlichen Erlasses vom 19. April 2014 über die Erhebung und die Hinterlegung eines Geldbetrags bei der Feststellung der Verstöße in Sachen Straßenverkehr hinsichtlich der Zahlung mit Bank- oder Kreditkarte im Internet, des Artikels 2 § 2;

	Aufgrund der Übertragung der Verwaltung des digitalen Portals Just-on-web an den FÖD Justiz erhalten einige Anwendungen, die in demselben Bereich genutzt werden, eine neue URL;


		Erlässt:


	Artikel 1 - In Artikel 2 § 2 des Ministeriellen Erlasses vom 1. Juli 2017 zur Ausführung des Königlichen Erlasses vom 19. April 2014 über die Erhebung und die Hinterlegung eines Geldbetrags bei der Feststellung der Verstöße in Sachen Straßenverkehr hinsichtlich der Zahlung mit Bank- oder Kreditkarte im Internet werden die Wörter "justonweb.be/fines" jeweils durch die Wörter "fines.justonweb.be" ersetzt.


	Brüssel, den 12. Februar 2025


A. VERLINDEN

